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RS OGH 1936/4/24 4Ob374/35
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1936

Norm

ABGB §1447 Fa

BGB §768

Rechtssatz

Die Einrede der rechtlichen Unmöglichkeit der Leistung, die aus den deutschen Devisenvorschriften hervorgeht, steht

nicht nur dem Hauptschuldner, sondern auch den Bürgen dann, wenn ebenso wie auf den Hauptschuldvertrag zufolge

des Ortes des Vertragsabschlusses auch auf den Bürgschaftsvertrag das deutsche Recht anzuwenden ist.

Entscheidungstexte

4 Ob 374/35
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